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I N F O B O X

L E I C H T E R E G R Ü N D U N G

Die Bundesregierung will die Gründung
von Genossenschaften erleichtern.
So sollen drei statt bisher sieben Grün-
dungsmitglieder ausreichen. Sie müs-
sen auch keinen Aufsichtsrat mehr
bilden, sofern die Mitgliederzahl 20
nicht übersteigt. Die Novellierung des
Genossenschaftsrechts muss noch
vom Bundestag abgesegnet werden.
Von einem Verein unterscheiden sich
Genossenschaften dadurch, dass die
Mitglieder wirtschaftliche Ziele ver-
folgen. hwf


